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DIETER HENNIG

Oreophylakes in Ägypten

Als Sicherheitskräfte zur Kontrolle schwer zugänglicher gebirgiger und bewalde-
ter Randterritorien (òrh) sind çr(e)of÷lake« in kleinasiatischen Städten bereits
seit frühhellenistischer Zeit belegt. Zu ihnen, ihren gefahrvollen Aufgaben und
Einsatzgebieten hat sich L. Robert mehrfach geäußert und dabei das Verständ-
nis des Wortes als çrof÷laj / «Gebirgswächter» (und eben nicht als Çrof÷laj/
«Grenzwächter») überzeugend begründet.1 Die Existenz einer gleichnamigen
Polizeitruppe in der römischen Provinz Ägypten ist durch einige sporadische Be-
lege zumindest für das Ende des 2. und das 3. Jh. n. Chr. nachweisbar. Aus ihrer
Benennung läßt sich vermuten, daß sie nicht näher zu konkretisierende Aufgaben
bei der Sicherung der Wüste2 bzw. der durch Wüstengebiete führenden Routen

1 Zu den çr(e)of÷lake« / çrof÷lakoi / çrofylakoÜnte« bzw. saltarii / saltuarii in
Kleinasien in hellenistischer und römischer Zeit zusammenfassend J. u. L. Robert, Fouil-
les d’Amyzon en Carie, 1983, bes. 101–109, mit dem bisher frühesten Beleg für einen
çrof÷lako« als städtischen Amtsträger in Amyzon vom Jahr 321/20 v. Chr. Zu der von «zu-
gezogenen Handwerkern» (metaporeyfimenoi texnÖtai) – und damit von Nichtbürgern –
gegen Befreiung von der Handwerkersteuer (xeirvnˇjion) in Telmessos am Beginn des
2. Jh.s v. Chr. zu leistenden çrofylak›a M. Wörrle, Chiron 9, 1979, 83. 91–104, mit aus-
führlichen Erläuterungen zur unterschiedlichen Ausgestaltung dieses Amtes als Liturgie,
als durch Pacht vergebene Dienstleistung und als amtliche Funktion. Vgl. ferner G. Petzl,
in: Forschungen in Lydien (Asia Minor Studien 17), 1995, 39f.; Ch. Chandezon, L’élevage
en Grèce (fin Ve – fin Ier s.a.C.), 2003, 341f. Gelegentlich ist die Deutung von orof÷laj
durch Robert zumeist in allgemeiner Form und ohne Bezug auf konkrete Einzelfälle be-
zweifelt worden. Vgl. etwa G. Daverio Rocchi, Frontiera e confini nella Grecia antica,
1988, 87–91; M. Zimmermann, Untersuchungen zur historischen Landeskunde Zentral-
lykiens, 1992, 82 Anm. 115; D. Rousset, CCG 5, 1994, 98 Anm. 4; Ch. Schuler, Länd-
liche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien, 1998, 112
Anm. 55. Die Relativierung dieser Frage bei Daverio Rocchi in dem Sinn, daß hinsicht-
lich der praktischen Umsetzung der Aufgaben beide Verständnismöglichkeiten letztendlich
auf das Gleiche hinausliefen, ist aber nicht zu vertreten. – Hingegen wird man die Orophy-
lakes, die in Chios am Ende des 5. Jh.s v. Chr. die Strafen einzutreiben hatten, die für Mani-
pulationen an den Grenzsteinen privater Ländereien (was als Schädigung der gesamten
Polis gewertet wurde) festgesetzt waren (GDI 5653a), anders als R. Koerner, Klio 69, 1987,
470–473, auch entsprechend als Grenzwächter anzusehen haben.

2 Zur Verwendung von òro« in der Bedeutung «Wüste / Wüstengebirge» (sowie davon
abgeleiteten Nuancen bzw. späteren Erweiterungen) in den Papyri H. Cadell – R. Re-
mondon, REG 80, 1967, 343–349.
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wahrzunehmen hatte, wofür ansonsten in erster Linie Einheiten des römischen
Militärs, teilweise unterstützt von zivilen Hilfskräften, zuständig waren.3

Das hier zunächst kurz zu besprechende bisher einzige Zeugnis für einen ver-
mutlichen Orophylax aus ptolemäischer Zeit in den Geschäftspapieren Zenons
bezieht sich hingegen auf das um die Mitte des 3. Jh.s v. Chr. unter ptolemäischer
Herrschaft befindliche Palästina. Dabei handelt es sich um einen als Épfimnhma be-
zeichneten Rapport eines dort in den Diensten Zenons stehenden Fuhrmanns
(synvrist‹«) namens Herakleides, durch den er Zenon von den Machenschaften
und Pflichtverletzungen eines Drimylos und eines Dionysios in Kenntnis setzte,
die offenbar ebenfalls zum dortigen Personal Zenons gehörten.4 Zenon reiste vom
Herbst 260 bis zum Frühjahr 258 v. Chr. selbst durch Palästina, und in diese Jahre
dürfte auch das Memorandum des Herakleides gehören, das entweder undatiert
war oder dessen Datierung am Anfang der zweiten Zeile unleserlich gemacht
wurde. Wie schon die Herausgeber M. Norsa, A. Segre und G. Vitelli5 in
ihrer Einleitung zu diesem Stück konstatierten, bleibt in den konfusen Ausfüh-
rungen des Herakleides für den heutigen, mit der speziellen Situation sowie dem
Hintergrund nicht vertrauten Leser vieles unverständlich,6 was sich auch in mehr
oder weniger phantasievollen Interpretationsversuchen niedergeschlagen hat.7

3 Dies hat R. S. Bagnall in seiner ausführlichen Besprechung von R. Alston, Soldier
and Society in Roman Egypt, 1996, zutreffend formuliert (JRA 10, 1997, 505): «…in fair-
ness it must be pointed out that the strategic position in Roman Egypt was normally one of
controlling communications routes, not defending against invasion, and the positioning of
the army is consonant with that.» Vgl. ferner, exempli gratia, dens., The Florida Ostraka,
1976, 23–39; dens., JARCE 14, 1977, 67–86; J. Rea, ZPE 82, 1990, 126–128; R. Alston, a. O.
81–86; V. A. Maxfield, in: D. M. Bailey (Hrsgb.), Archaeological Research in Roman
Egypt, 1996, 9–19; dies., in: G. Alföldy – B. Dobson – W. Eck (Hrsgb.), Kaiser, Heer und
Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für E. Birley, 2000, bes. 424–436;
H. Cuvigny, in: La route de Myos Hormos. L’armée romaine dans le désert Oriental
d’Égypte II, 2003, bes. 326–331. 346–352. – Vgl. auch die Einleitung und Kommentare von
W. van Rengen zu O.Claud. 357–387 (dazu R. S. Bagnall, JRA 13, 2000, 705f.).

4 Dieser Text wurde zusammen mit weiteren Schriftstücken aus dem Zenon-Archiv 1917
als PSI 4, 406 publiziert und mit einigen Verbesserungen bei R. Scholl, Sklaverei in den
Zenonpapyri, 1983, 56–64 Nr. 6 und C.Ptol.Sklav. 1, 42 sowie zuletzt bei X. Durand, Des
Grecs en Palestine au IIIe siècle avant Jésus Christ, 1997, 167–174 Nr. 27 (mit zahlreichen
Fehlern im griechischen Text, gerade auch in den wenigen hier relevanten Zeilen; vgl. die
insgesamt harsche Kritik in diesem Punkt von T. Reekmans, CE 73, 1998, 144–158), je-
weils mit ausführlichem Kommentar erneut abgedruckt. – Zu Herakleides P.L.Bat. 21 S. 337
s.v. Nr. 12.

5 Vgl. hierzu die Bemerkungen von Vitelli in PSI 4 S. 60.
6 «È difficile dire in che qualità un synvrist‹«, come si qualifica Herakleides, sia auto-

rizzato a denunziare i due bricconi … e in che qualità riceve Zenon la denunzia e sia invitato
a fare una inchiesta … . Peggio ancora: il racconto delle bricconerie è così confuso che, al-
meno a noi, parecchi luoghi rimangono oscuri, a cominciare dal r. 6.»

7 Sie sind hier nicht zu diskutieren. Vgl. die von Wörrle, a. O. (Anm. 1) 96 Anm. 85, zi-
tierte Literatur.
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Unter anderem geht es dabei um eine Sklavin, die von einem der beiden hier als
Übeltäter hingestellten mißbraucht (Z. 7: prosxrhsˇmeno« a\tái) und schließ-
lich an einen orof÷laj (so Z. 12, in Z. 9 schrieb Herakleides oryf÷laj) in einem
Ort namens Phga› «übergeben» wurde (Z. 8: parwdvken a\t‹n),8 wo sie sich
auch jetzt noch befinde (Z. 6–12).

In seiner Publikation eines Fragments eines an die lykische Stadt Telmessos
gerichteten hellenistischen Königsbriefes, in dem unter anderem auch von der
Übernahme der Orophylakia durch «zugewanderte Handwerker» die Rede war,
hat M. Wörrle in einer nüchternen Bestandsaufnahme der hier zur Diskussion
stehenden Textpartie9 die bereits von den Herausgebern in ihren Anmerkungen
zu den Zeilen 9 und 12 erwogene, dann aber doch zu Gunsten von Çrof÷laj ver-
worfene Lesung çrof÷laj mit Hinweis auf die kleinasiatischen Belege sowie der
vermutlichen Identität des hier genannten Pegai mit dem gleichnamigen Dorf im
Quellgebiet des Yarkon bei Antipatris10 und die sich daraus für die Kontrolle des
Umlandes ergebenden Konsequenzen bekräftigt.

Einen Hinweis für ein mögliches Verständnis des von Herakleides in unbe-
holfener Weise geschilderten Vorgangs könnte die im Vertrag zwischen Milet
und Herakleia getroffene Bestimmung über die Behandlung flüchtiger, auf dem
Gebiet der Partnerstadt aufgegriffener Sklaven bieten,11 die Wörrle in diesen

8 In welcher Form diese Übergabe erfolgt war, läßt sich nicht sagen. Die Übersetzung von
C. Orrieux, Les papyrus de Zenon, 1983, 44: «il l’a louée au garde-montagne,» ist mit der
Verwendung von paradidfinai nicht zu vereinbaren. Das folgende Z. 9–11: synskeyˇ-|
sante« a\tÎn eú t› po|te eÚxein, bleibt mir unverständlich. Keine der voneinander nicht un-
erheblich abweichenden Übersetzungen vermag zu überzeugen: Scholl, a. a. O.: «… und
sie schenkten sie ihm, als ob sie irgendein Besitzrecht daran hätten» (für seine Behauptung,
syskeyˇzein, das in medialer Verwendung nochmals in einem ebenfalls unklaren Zusam-
menhang in Z. 21 vorkommt, bezeichne eine «rechtswidrige Schenkung», bleibt er den
Nachweis schuldig; Orrieux, a. a. O.: «Ils lui ont fourni son équipement si par hasard elle se
parait pour sortir»; Durand, a. a. O.: «Ils lui ont remis l’équipement qu’elle pouvait déjà
avoir.» Reekmans, a. O. (Anm. 5) 153, schlug zuletzt vor: «ils l’ont équipée de tout ce
qu’elle pouvait avoir (en matière d’attirail).»

9 Chiron 9, 1979, 96f.
10 Vgl. TIR Iudaea – Palaestina: Gazetteer S. 200 s.v. und die Karte Iudaea – Palaestina:

North.
11 I.Milet 150 Z. 87–99 (Übersetzung und Nachträge von P. Herrmann, I.Milet VI 1,

1997, S. 185–189); zur Datierung dieses Vertrags, der einen lokalen Konflikt zwischen bei-
den Städten beendete, in die 2. Hälfte der 180er Jahre (185/84–182/81 v. Chr.) M. Wörrle,
Chiron 18, 1988, 429–434. Die Präzisierung auf 185/84 v. Chr. durch R. M. Errington
beruht auf seiner Umdatierung des Friedensvertrags zwischen Milet und Magnesia (I.Milet
148) in die 2. Hälfte der 80er Jahre des 2. Jh.s v. Chr., und zwar nach dem Vertrag zwi-
schen Herakleia und Milet (Chiron 19, 1989, 279-288); dazu die grundsätzliche Kritik von
M. Wörrle, Chiron 34, 2004, 45–57. Zuletzt hat sich Ch. Habicht, Chiron 35, 2005,
137–146, bei seiner Diskussion um die zeitliche Einordnung des rhodischen Schiedsspruchs
beim Streit zwischen Samos und Priene um den samischen Festlandbesitz (I. Priene 37) für
die Rekonstruktion Erringtons ausgesprochen.
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Zusammenhang gestellt und ausführlich erörtert hat (a. O. 97–102). Demnach
sollten sie an die in der jeweiligen Stadt amtierenden Orophylakes überstellt wer-
den; anschließend hatten diese in Milet den Prytanen und den obersten Polizei-
behörden (toŒ« Łrhmwnoy« ãp[Ï] tái fylakái) binnen zehn Tagen eine entspre-
chende Meldung zu erstatten, und diese wiederum hatten den Prostatai in
Herakleia darüber schriftliche Mitteilung zu machen. Ebenso hatten die Orophy-
lakes in Herakleia in der gleichen Frist die dortigen Prostatai und diese wiederum
schriftlich die Behörden in Milet zu informieren. Bei der Rückübereignung der
entlaufenen Sklaven an ihre Besitzer hatten diese den Orophylakes binnen vier
Monaten eine als $nagØgion bezeichnete Gebühr von 12 rhodischen Drachmen
«alter Währung»12 sowie eine nach Tagen berechnete Entschädigung für die ent-
standenen Verpflegungskosten zu zahlen. Wurden innerhalb von vier Monaten
keine Ansprüche geltend gemacht, sollten die Sklaven in den Besitz der Orophy-
lakes übergehen. Ob aufgrund eines den Vertragsbestimmungen zwischen Milet
und Herakleia vergleichbaren Procedere dem Orophylax in Pegai die Sklavin in
dessen amtlicher Eigenschaft zur vorläufigen Verwahrung überstellt wurde, ist na-
türlich ganz ungewiß.13

Zumindest erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, daß im erhaltenen Teil
eines in Oxyrhynchos gefundenen Mimus eines unbekannten Verfassers14 Oreo-
phylakes für die Jagd auf entlaufene Sklaven sowie deren Festnahme und Verwah-
rung zuständig sind. Die Sprecherin und Hauptperson des Stückes, die von ihrem
Sklaven Aisopos, den sie zu ihrem Liebhaber machen wollte, zurückgewiesen
wurde, hat dessen Hinrichtung und die seiner Geliebten Apollonia befohlen, die
damit beauftragten Mitsklaven haben jedoch beide, angeblich durch göttliche In-

12 Zu den rhodischen Drachmenprägungen am Ende des 3. und im 2. Jh. v. Chr. A. Bres-
son, REA 98, 1996, 65–77; zur Umstellung auf die sog. Plinthophoren-Prägungen
H.-U. Wiemer, Krieg, Handel und Piraterie. Untersuchungen zur Geschichte des helleni-
stischen Rhodos, 2002, 289 mit Anm. 3–5.

13 Andere Erklärungsversuche in den Anm. 4 genannten Kommentaren von Scholl
und Durand sowie bei Reekmans, a. O. 156f.

14 P.Oxy. 3, 413v. Z. 107–187, zitiert nach der Ausgabe der Mimiamben des Hero(n)das
von I. C. Cunningham (1987) S. 47–51 Nr. 7. Zu den hier nicht weiter relevanten De-
tailfragen dieses mehrfach abgedruckten Textes vgl. neben der kurzen Einleitung von
D. L. Page, SP 3, 77, und der dort sowie bei R. A. Pack, The Greek and Latin Literary Texts
from Greco-Roman Egypt, 21967, Nr. 1745, zitierten Literatur die ausführliche Erörterung
durch H. Wiemken, Der griechische Mimus, 1972, speziell zu diesem Fragment 81–109.
Zu einigen sprachlichen und Verständnisproblemen M. Andreassi, ZPE 124, 1999, 17–21,
mit weiteren Literaturhinweisen (vgl. jetzt auch seine Ausgabe: Mimi greci in Egitto. Chari-
tion e Moicheutria [beide Titel sind nicht authentisch], 2001, mit ausführlicher Einleitung,
Übersetzung und Kommentar). Die Ausführungen von Andreassi zu den Oreophylakes
basieren auf dem Philologus 64, 1905, 297–307, publizierten Aufsatz von M. Rostowzew
(so geschrieben), der nach dem damaligen Kenntnisstand in ihnen eine private Domänen-
polizei sehen wollte.
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tervention erschreckt, entkommen lassen. Sie äußert sich jedoch zuversichtlich,
daß die Oreophylakes die Entflohenen ausfindig machen werden (col. II Z. 21:
ãkeÖnoi eå kaÏ Ém»[«] d[iw]fygen15 toŒ« çre[o]f[÷l]aka« o\ mÎ laùvsin), und als
ihr Apollonia (auf welche Weise auch immer) wieder in die Hände fällt, gibt sie
den Befehl, diese an die Oreophylakes zu übergeben, die sie mit Eisenketten fes-
seln und sorgfältig bewachen sollen (col. II Z. 30–32: ÉmÖn lwgv, $pallˇ[ja]nte«
ta÷thn par|ˇdote t[oÖ«] çreof÷laji kaÏ eúpate ãn pollâi sid‹rvi threÖn
ã[p]imelâ«). Sicherlich sind diese Aussagen ort- und zeitlos,16 doch ist die An-
nahme wohl gerechtfertigt, daß eine für die Unterhaltung eines ägyptischen Pu-
blikums gedachte oder doch zurechtgemachte Posse sich in solchen Details an
realen Verhältnissen orientierte, daß also die Or(e)ophylakes und die ihnen hier
zugewiesenen Aufgaben den aus Oxyrhynchos stammenden Zuschauern nicht
völlig fremd gewesen sein können.

Neben diesen wenig konkreten Hinweisen erscheinen Oreophylakes am Ende
des 2. Jh.s n. Chr. im südägyptischen Gau von Panopolis unter den aller Wahr-
scheinlichkeit nach für die Dauer eines Jahres17 zwangsverpflichteten örtlichen
Sicherheitskräften (einschließlich der presb÷teroi kØmh«) in einer im Monat
Phaophi des Jahres 196 angelegten, mehrere Dörfer18 des Gaus von Panopolis um-
fassenden Liste liturgischer Ämter mit Polizeiaufgaben im weitesten Sinne. Die
Eingangspartie ist verloren, doch handelt es sich, wie bereits P. Collart, der die
einzelnen, zum Teil schon früher edierten Fragmente in P.Achmîm 7 (+ P.Bour.
41a col. I) zusammenstellte und neu herausgab,19 zweifelsfrei erkannte, um eine

15 So die von Cunningham übernommene Lesung von B. P. Grenfell und A. S. Hunt.
O. Crusius, der dieses Stück ebenfalls in seine Ausgabe des Herondas aufnahm, verbesserte
zu diwfygon, was, unabhängig von einem möglichen Versehen des Schreibers, durch das vor-
angehende Subjekt ãkeÖnoi gefordert ist.

16 Die von Grenfell und Hunt dem 2. Jh. n. Chr. zugewiesene Schrift besagt natürlich
nichts hinsichtlich der Entstehungszeit des Stückes, die allgemein, aber soweit ich sehe ohne
nähere Begründung, ein Jahrhundert früher angenommen wird.

17 Die Verpflichtung für ein Kalenderjahr stellt den Normalfall dar. Wie jedoch P.Petaus
66 und 67 zeigen (vgl. hierzu die Ausführungen der Herausgeber U. u. D. Hagedorn sowie
L. C. und H. C. Youtie in der Einleitung zu Nr. 66), war zumindest in Ptolemais Hormou
etwa zur gleichen Zeit, am Ende des 2. Jh.s n. Chr., auch die Begrenzung auf ein halbes Jahr
möglich. Vgl. auch N. Lewis, The Compulsory Public Services of Roman Egypt, 21997, 65,
mit weiteren Beispielen.

18 Von ihnen sind nur noch zwei Namen, nämlich Ibion und Peno, erhalten.
19 Die Anordnung der einzelnen Stücke ist, wie Collart ausdrücklich klarstellt, will-

kürlich. Die ursprüngliche Reihenfolge läßt sich nicht mehr feststellen. In Z. 64 und Z. 76
ist die Lesung des Datums, wie U. Wilcken, AfP 10, 1932, 265, gezeigt hat, zu e (ötei) zu
verbessern. Demnach wurde die Liste im 5. Jahr des Septimius Severus im Monat Phaophi
(in Z. 76 erhalten, in Z. 64 entsprechend ergänzt) ausgefertigt, ein passender Zeitpunkt für
eine Aufstellung von dhmfisioi, die mit dem Beginn des Kalenderjahres, also einen Monat
zuvor, ihren Dienst angetreten hatten. In welcher Funktion der kvmogramm[ate÷« in Z. 63
(in Z. 75 ergänzt) erscheint, ist unklar, da mit der rechten Blatthälfte der Rest der Zeile ver-
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grafÎ dhmos›vn,20 die entweder nur von einem, für mehrere Dörfer des Panopo-
lites zuständigen, oder von mehreren Dorfschreibern angelegt worden war.21 Au-
ßer den üblichen Sicherheitskräften, die, soweit der Erhaltungszustand der einzel-
nen Kolumnen erkennen läßt, mit weitgehend einheitlichem und ausführlichem
Signalement (neben dem Individualnamen die Namen beider Eltern, Alter und in
den meisten Fällen Angaben zum Vermögensstand [pfiro«])22 aufgeführt sind, er-
scheinen dort die çreof÷lake« ÇdoÜ #Oˇsev« (col. II Z. 28), eine möglicherweise
nur aus einem einzigen Dorf,23 dessen Name in der bis auf minimale Reste ver-
lorenen 1. Kolumne von 135 B2 gestanden haben muß, zwangsrekrutierte Sicher-
heitstruppe. Leider folgt auf diese Rubrik nur noch ein unvollständiger Eintrag
mit Resten des Individualnamens und dem erhaltenen Namen des Vaters; der
ebenfalls angegebene Name der Mutter sowie alles weitere, d.h. Alter und aller
Wahrscheinlichkeit nach der pfiro«, sind mit dem Rest der Kolumne verloren. Es
läßt sich also nicht sagen, wie viele Oreophylakes gestellt werden mußten und
welche Vermögensqualifikation für die Übernahme dieser Liturgie erforderlich
war. Die Pluralform in der Rubrik erlaubt lediglich die Schlußfolgerung, daß
mindestens noch eine weitere Nominierung gefolgt sein muß. Der Aufgabenbe-
reich dieser Oreophylakes wird allein durch ihren Amtstitel deutlich: Es geht um
die Überwachung der Route von Panopolis zur sog. Großen Oase,24 und es wäre
interessant, die Personalstärke dieser speziell hierfür gebildeten Polizeitruppe zu
kennen.

Soweit der Erhaltungszustand der Kolumnen von P.Achmîm 7 ein Urteil er-
laubt, scheinen die jeweiligen Posten, die in den einzelnen Dörfern besetzt werden
mußten, zumindest grundsätzlich in der gleichen Reihenfolge notiert worden zu

loren ist. Die Vermutung von N. Lewis, CE 45, 1970, 163–165, der Dorfschreiber sei hier
unter die dhmfisioi eingereiht worden, kann (ebenso wie seine Versuche zur Wiederherstel-
lung der verlorenen Textpartien) nicht zutreffen. Wahrscheinlich war er hier als Verfasser
der Liste genannt. Vgl. jetzt auch die ausführliche Diskussion dieses Dokuments bei C. Ho-
moth-Kuhs, Phylakes und Phylakon-Steuer im griechisch-römischen Ägypten, 2005,
108–110. 129–131.

20 Vgl. hierzu die Appendix.
21 Die Lückenhaftigkeit des Dokuments erlaubt hierzu keine Entscheidung.
22 Das Vermögen, das hier, wie auch in den meisten übrigen Fällen, in pauschalierten

Beträgen beziffert wird, dem wohl aber in aller Regel Immobilienbesitz zugrunde lag (vgl.
Lewis, a. O. Anm. 17, 73f.) fehlt bei den am Beginn der 2. Kolumne von 135 B2 aufgezähl-
ten sechs f÷lake«, ebenso bei den f÷lake« in P.Bour. 41a col.I Z. 3f. und Z. 13–18 u. 21–28
sowie auffälligerweise bei dem [ãpÏ tá« eå]r‹nh« in Z. 20. Für die 3. Kolumne von 135 B12
sind aufgrund der Textverluste keine Aussagen möglich. Ein System ist nicht zu erkennen.

23 Wegen der nicht abzuschätzenden Verluste von Teilen des Dokuments und der Lücken
in den erhaltenen Partien sind hierzu keine tragfähigen Aussagen möglich.

24 Zur Großen Oase und dem von Panopolis dorthin führenden Çdfi« G. Wagner, Les
Oasis d’Égypte, 1987, bes. 140–146. 155–196 und passim; R. Morkot, in: D. M. Bailey
(Hrsgb.), Archaeological Research in Roman Egypt, 1996, 82–94, mit weiterer Literatur.
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sein. Auf die stets an erster Stelle genannten presb÷teroi folgen der $rxif÷laj –
eine Besonderheit in den Dörfern des Panopolites25 – und die ihm unterstellten
f÷lake«, anschließend der eårhnof÷laj (oder die eårhnof÷lake«), eventuell
ebenfalls mit zugeordneten f÷lake«, und ein oder mehrere als ãpÏ tá« eår‹nh«
bezeichnete Funktionäre.26 Den Schluß bildet der $rxinyktof÷laj mit seinen
f÷lake«. In der hier interessierenden 2. Kolumne stehen, soweit sie erhalten ist,
die çreof÷lake« ÇdoÜ #Oˇsev« an letzter Stelle (was natürlich nicht unbedingt
bedeutet, daß sie auch in der kompletten dhmfisioi-Liste ihres Dorfes den letzten
Platz einnahmen). Vor ihnen sind in dieser Reihenfolge genannt: vier pediof÷lake«
mit einem pfiro« von 300 bis 400 Dr., acht f÷lake« mit einem pfiro« zwi-
schen 200 und 400 Dr., die, sofern die Entzifferung des Amtstitels zutrifft, zwei
eår[h]no[f÷]la[ke« (pfiro« 300 bzw. 400 Dr.) unterstellt waren, ferner zehn ãpÏ
tá« eår‹[nh« (pfiro« zwischen 200 und 400 Dr.) und schließlich sechs f÷lake«
(ohne pfiro«-Angaben), deren Vorgesetzte mit dem Anfangsteil der Kolumne ver-
loren sind.27 Zwar läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden, ob und inwieweit
sich in der Reihenfolge der Aufzählung der einzelnen Ämter eine Hierarchie wi-
derspiegelt, doch wird man wohl aus ihr schließen dürfen, daß die çreof÷lake«
unter dem liturgischen Sicherheitspersonal dieses unbekannten Dorfes von eher
nachrangiger Bedeutung waren.

Für den Arsinoites ist ein Oreophylax aus Philadelphia am Ende des 3. Jh.s si-
cher und möglicherweise noch ein weiteres Mal auf einem Ostrakon aus Narmou-
this bezeugt. In einem Schreiben zweier Funktionäre, deren genauer Tätigkeitsbe-
reich nicht genannt wird, die aber sicherlich mit der Steuererhebung zu tun
hatten, an den bereits für die Verwaltung des gesamten Gaues zuständigen Strate-
gen Heron erscheint ein Isidoros çreof÷laj kØmh« Filadelf›a« als Überbringer
eines offiziellen, an die beiden vorgenannten Steuereintreiber gerichteten Schrei-
bens mit der Aufforderung des Strategen, eine Zusammenstellung ihrer Einnah-
men aus jedem Dorf für einen Zeitraum von sieben Tagen anzufertigen und ihm
zu übersenden.28 Die ausdrückliche Zuweisung des Oreophylax Isidoros zu dem

25 Die wenigen Belege außerhalb des Panopolites bespricht Homoth-Kuhs, a. O.
(Anm. 19) 94–96.

26 In P.Bour. 41a col I Z. 19ff. mit zugeordneten f÷lake«.
27 Der Anfang der ersten erhaltenen Zeile ist mit [f÷lake« a\]tân wohl richtig wieder-

hergestellt worden. Zu erwarten wäre an dieser Stelle der $rxif÷laj, allerdings müßte dann
dieser Posten hier doppelt besetzt gewesen sein.

28 P.Mich. 11, 622. Das Schreiben ist undatiert. Der Adressat, der Stratege (Aurelius)
Heron, ist in diesem Amt sicher von August 298 bis Januar 300 nachgewiesen (vgl. G. Ba-
stianini – J. Whitehorne, Strategi and Royal Scribes of Roman Egypt, 1987, 55). Der
Vorgang, auf den das Schreiben Bezug nimmt, wird wegen des schlechten Erhaltungszu-
standes der Zeilen 9–11 nicht vollständig klar, ist aber im vorliegenden Zusammenhang
auch nicht von essentieller Wichtigkeit. Die beiden Briefschreiber (vgl. zu ihnen die Bemer-
kungen des Herausgebers J. C. Shelton zu Z. 2) behaupten, die angeforderte Aufstellung
bereits verfaßt und durch einen Dienstverpflichteten aus dem Stab des Strategen (dhmfisio«
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in der Herakleides – Meris am östlichen Rand der Oase gelegenen Philadelphia er-
laubt die Vermutung, daß noch andere Dörfer des Arsinoites unter den von ihnen
jährlich zu benennenden dhmfisioi auch Oreophylakes zu stellen hatten,29 denen
der Stratege Weisungen erteilen konnte, wie hier dem Isidoros, der die Beför-
derung von Dienstpost sicherlich zusätzlich zu seinen eigentlichen Aufgaben
übernehmen mußte.30 Das ebenfalls in das 3. Jh. n. Chr. zu datierende Ostrakon
aus dem in der Polemon – Meris gelegenen Dorf Narmouthis31 enthält eine von
dem Steuereintreiber Sarapion am 18. Phaophi für einen Cheraeis vrvf÷laj
(Z. 3) ausgestellte Quittung über die Lieferung einer Sargane Spreu. Ob dieser
vrvf÷laj als çreof÷laj zu verstehen ist, womit dieses Amt dann auch für den
Südbezirk des Arsinoites nachgewiesen wäre, ist nicht zu entscheiden, liegt aber
zumindest insofern nahe, als hier sicher eine offizielle Amtsbezeichnung gebraucht
wurde.32

Das bisher verfügbare, disparate und wenig aussagekräftige Material zu den
Or(e)ophylakes erlaubt keine hinreichend gesicherten Aussagen zu ihren Tätig-
keitsbereichen. Der Mimus aus Oxyrhynchos, in dem Aufspüren, Festnahme und
Ingewahrsamhalten entflohener Sklaven als selbstverständliche Aufgabe der Oreo-
phylakes erscheint, könnte die Vermutung stützen, daß dem in frühptolemäischer
Zeit in Pegai stationierten Orophylax die Sklavin in dessen amtlicher Eigenschaft
überstellt wurde. Zu bedenken sind dabei allerdings neben den Unklarheiten im

tá« sá« tˇjev«) diesem übersandt zu haben. Nach der einleuchtenden Deutung des Folgen-
den durch Shelton wurde sie dann noch ein weiteres Mal von ihnen eingefordert, und
zwar von dem Oreophylax, der offenbar angewiesen worden war, sie persönlich im Büro des
Strategen einzuliefern. Der Oreophylax verlangte schließlich eine Kopie, erhielt aber nur
eine Notiz, daß die Aufstellung schon durch einen anderen Boten abgegangen sei (Z. 11–14:
Àth|sen (sc. der Oreophylax) Łm»« tÌ $nt›g[r]afon kaÏ $n|t[e]grˇcamwn soi ƒti
p[oi]‹sante« | [t]Ìn lfigon $pest›l[amen] a\tfin).

29 Die von Shelton in seinem Kommentar zu Z. 4 angedeutete Möglichkeit, çreof÷laj
sei hier vielleicht nur eine terminologische Variante für ãrhmof÷lake« (die ja auch an der
Zollstation von Philadelphia tätig waren), kann man wohl ausschließen.

30 Auch andere vergleichbare Funktionsträger wie etwa Eremophylakes (vgl. Chiron 34,
2004, 283 Anm. 70), Lestopiastai (Wilcken, Chrestomathie 401 Z. 168 [P.Flor 1, 2 col. 7;
265], zu ihnen und ihrem Aufgabengebiet J.-J. Aubert, in: Y. Le Bohec [Hrsgb.], La
hiérarchie (Rangordnung) de l’armée romaine, 1995, 262f.) oder gewöhnliche Phylakes
(vgl. Homoth-Kuhs, a. O. [Anm. 19] 79–81. 138–141) konnten je nach Bedarf und
Gelegenheit für die Bestellung von amtlichen Briefen und Dokumenten herangezogen wer-
den.

31 O.Medinet Madi 23.
32 Der Herausgeber D. Foraboschi hat das erste Omega mit einem spiritus asper ver-

sehen und zu Z. 3 vermerkt: «leggi Çrof÷laj = Çreof÷laj …» (sic!), was er mit «custode
dei confini» übersetzt. Ob die auf einem, von R. Pintaudi lediglich beschriebenen und in
das 6. Jh. datierten, Papyrusfragment aus Aphrodito (P.Vat.Aphrod. 15) genannten «vari
orof÷lake« al solito presentati con d(iˇ) e il genetivo,» mit ihm als Çrof÷lake« oder
çrof÷lake« zu verstehen sind, muß offen bleiben.
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Schreiben des Herakleides die große zeitliche (und örtliche) Distanz und die nicht
zu klärende Frage nach dem Realitätsbezug des Mimus in diesem speziellen
Punkt.

Im Gau von Panopolis hatten die von einem (eventuell auch von mehreren) der
dortigen Dörfer neben dem übrigen dienstverpflichteten Sicherheitspersonal am
Ende des 2. Jh.s zu stellenden Oreophylakes, jedenfalls soweit man aus ihrer amt-
lichen Bezeichnung schließen kann, an der Sicherung der Wüstenstraße zur «Gro-
ßen Oase» mitzuwirken. Offenbar hatten im gleichen Zeitraum ebenso zumindest
einige Dörfer des Arsinoites Oreophylakes zu benennen, auch wenn dies bisher
ausdrücklich nur für Philadelphia und vielleicht noch für Narmouthis bezeugt ist.
Über ihre Pflichten läßt sich nach der augenblicklichen Quellenlage nichts Kon-
kretes sagen, sie werden sich aber schwerlich auf die Zustellung amtlicher Schrift-
stücke beschränkt haben.

Appendix: Zu den grafaÏ dhmos›vn

Diese vom jeweils zuständigen Komogrammateus (oder auch von den seine Funk-
tion vertretungsweise wahrnehmenden presb÷teroi kØmh«), ab der 2. Hälfte des
3. Jh.s n. Chr. von den Komarchen, unter dem Titel grafÎ dhmos›vn bzw. im Oxy-
rhynchites grafÎ leitoyrgân33 erstellten Listen wurden üblicherweise an den
Strategen, im 4. Jh. an den praepositus pagi, als obersten Verwaltungsbeamten des
Gaus weitergeleitet. Sie konnten sowohl die im Amt befindlichen wie auch die
bereits für das kommende Jahr zwangsverpflichteten dörflichen Funktionsträger,
in erster Linie Sicherheitskräfte, zu denen auch die Dorfältesten gerechnet wur-
den, enthalten. In den Listen mit offiziellem Charakter war demgemäß für alle
Posten nur die jeweils vorgeschriebene Zahl von Personen benannt. Diese Listen
sind nicht durchweg einheitlich gestaltet, und ihr Charakter und ihre jeweilige
Funktion sind nicht immer ohne weiteres erkennbar. Es kann sich um Kopien der
beim Strategen eingereichten Listen handeln,34 um Kopien des in der biblioù‹kh
dhmos›vn lfigvn archivierten offiziellen Verzeichnisses derjenigen, die in einem
bestimmten Jahr bestimmte liturgische Funktionen ausübten35 oder auch um
lediglich provisorische Aufstellungen des Komogrammateus, in denen er zu den
verschiedenen neu zu besetzenden Posten schon einmal die Namen möglicher

33 Z.B. P.Oxy. 34, 2714 (256), dazu N. Lewis, BASP 7, 1970, 114f.; P.Oxy. 44, 3184 a u. b
(296/97): zwei Listen angefertigt von den Komarchen (in a des vorausgehenden, in b des
laufenden Jahres) der Dörfer Talao und Muchintale und ungewöhnlicherweise gerichtet an
den prvtostˇth« merân kˇtv toparx›a«; zu diesem kurzlebigen Amt, dessen Inhaber vor-
übergehend einige Aufgaben der Strategen wahrnahmen, J. E. G. Whitehorne, ZPE 62,
1986, 159–172.

34 Z.B. BGU 1, 6 (158/59); P.Petaus 66 (für die 2. Jahreshälfte 184/85).
35 Z.B. P.Lond. 2, 199 (200/01); vermutlich auch P.Ryl. 2, 89 (191/92).
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Kandidaten notierte, um anschließend eine definitive Auswahl zu treffen.36 Der
hier relevante P.Achmîm 7 läßt sich wegen der fehlenden Eingangspartie nicht zu-
ordnen, am ehesten dürfte es sich um eine Abschrift der Liste in der biblioù‹kh
dhmos›vn lfigvn handeln.37

Korrekturzusatz

Das Manuskript war bereits im Druck, als mir die umfangreiche Untersuchung
von C. Brélaz zur Organisation der öffentlichen Sicherheit im römischen Klein-
asien in den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. bekannt wurde: La sécurité publi-
que en Asie Mineure sous le Principat (Ier au IIIème s. ap. J.-C.), 2005. In seiner
ausführlichen Diskussion des Problems Çrof2ylake«/çrof2ylake« (S. 157–171)
spricht Brélaz, im Gegensatz zu L. Robert, von einer «ambiguité» dieses Wor-
tes, dessen Bedeutung als çro- oder Çrof2ylaj in der Mehrzahl der Fälle gar nicht
zu klären sei (sofern nicht nur eine bloße Übersetzung des lateinischen saltuarius
vorliege). Die Tatsache, daß die gebirgigen und bewaldeten Randterritorien die
Grenze des jeweiligen Polisgebietes gebildet hätten, habe zur Folge gehabt «… de
réduire toute différence formelle entre des gardes des montagnes et des gardes-
frontières. Ces OROF°LAKES sont des gardes des confins et du territoire limi-
trophe et sauvage de la cité, si bien qu’il est justifié pour leur titre de maintenir en
transcription la graphie équivoque ‹(h)orophylaques›, qui permet de conserver le
double sens du terme grec OROF°LAJ» (S. 160). Die Oreophylakes Ägyptens,
die er S. 164f. kurz erwähnt, versteht er aufgrund ihrer Bezeichnung als «gardes
du désert».

Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts
Amalienstr. 73b
89799 München

36 So evidenterweise in P.Berl. Leihg. 1, 6 (196/97); desgleichen P.Oxy. 17, 2122 (2./3. Jh.):
schon die Reihenfolge der genannten Posten ist in einem offiziellen Dokument undenkbar;
ein Name ist ausgestrichen und von zweiter Hand durch einen anderen ersetzt worden, wei-
tere sind, wie in P.Berl. Leihg. 6, mit einem Markierungsstrich versehen; P.Petaus 68 u. 71
(185/86), wohl auch 93 v. col. II Z. 118–138 und P.Oxy. 17, 2121 (209/10).

37 Zur Diskussion der grafaÏ dhmos›vn auf der Basis des jeweils verfügbaren Materials
vgl. die umfangreiche Einleitung von P. Collart zu P.Achmîm 7, ferner die Vorbemer-
kung der (Anm. 17 genannten) Herausgeber zu P.Petaus 66; N. Lewis, CE 45, 1970,
161–163; C. A. Nelson, CE 71, 1996, 105–114, mit dem ersten sicheren Zeugnis für einen
an den Strategen gerichteten formellen Ernennungsvorschlag von dhmfisioi durch zwei
Komarchen eines arsinoitischen Dorfes (SB 24, 16048; zur Datierung R. S. Bagnall, ZPE
119, 1997, 202; vgl. auch D. Hagedorn, AfP 44, 1998, 350) und zuletzt Homoth-Kuhs,
a. O. (Anm. 19) 124–131.


